
 

 

Richtlinien zur Genehmigung für Ausstellungen und 
Veranstaltungen in der Universitätsbibliothek Tübingen 

 

Die Universitätsbibliothek Tübingen stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Flächen für Ausstellungen 
und Veranstaltungen der Universität zur Verfügung. 

 

Inhaltliche Kriterien: 

Bibliotheken verstehen sich als Orte des Wissens und der Bildung. Dabei werden die Grundsätze der 
Neutralität, akademischen Integrität und institutionellen Verantwortung berücksichtigt. 
Veranstaltungen und Ausstellungen, die sich im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Politik 
bewegen, werden mit der Stabsstelle Hochschulkommunikation abgestimmt. 

 

Räumlichkeiten: 

Wir haben leider nur begrenzt Ausstellungsflächen zur Verfügung: In unserem repräsentativen 
Schulungsraum im Bonatzbau (B004) finden bis zu 50 Personen in einem historisch einnehmenden 
Umfeld Platz. 

 

 

Schulungsraum mit Reihenbestuhlung für bis zu 50 Personen      

  



Weitere Möglichkeiten bestehen im Foyer des Hauptgebäudes der UB sowie im Bereich des 
Übergangs zwischen Ausleihzentrum und Ammerbau auf der Ammerbrücke: 

 
Ausstellung im Foyer des Hauptgebäudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakatausstellung auf der 
Ammerbrücke 
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